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Vorwort zur zweiten Auflage

Das Datennutzungsgesetz (DNG) trat am 23.7.2021 in Kraft. Damit hat es
seinen Vorgänger (das Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) von 2006,
geändert 2015) abgelöst. Die Gesetzesneufassung fußt auf Unionsrecht, und zwar
auf der Public-Sector-Information-Richtlinie (PSI-RL). Einst 2003 erlassen,
wurde die PSI-RL 2015 geändert und schließlich 2019 neugefasst, und zwar
in Gestalt der RL (EU) 2019/1024 vom 20.6.2019 über offene Daten und die
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (OD-PSI-RL).
Der dt. Gesetzgeber hat dies zum Anlass genommen, das IWG in DNG umzuben-
ennen, sodass auch dieser Kommentar nunmehr unter neuem Namen firmiert.

Neu ist aber nicht nur das Etikett, auch in der Sache hat das Datennutzungsrecht
erheblich an Bedeutung gewonnen. So erstreckt sich der Anwendungsbereich des
Gesetzes nicht mehr nur auf Daten von öffentl. Stellen, sondern auch auf öffentl.
finanzierte Forschungsdaten sowie auf Daten von Unternehmen der Daseinsvor-
sorge. Außerdem muss die öffentl. Hand bestimmte „hochwertige Datensätze“
nach Open-Data-Grundsätzen bereitstellen. Genaueres konkretisiert die Europä-
ische Kommission in Durchführungsrechtsakten. Jenseits der Richtlinienumset-
zung hat der Gesetzgeber auch die Open-Data-Regelung des § 12a EGovG von
2017 ausgeweitet. Ihr widmet diese grundlegend überarbeitete Neuauflage nun-
mehr eine eigenständige Kurzkommentierung.

Der Kommentar bleibt dabei seiner ursprünglichen Ausrichtung treu – er kon-
zentriert sich auf das Datennutzungsrecht und die Herausforderung, dieses unter
Ermöglichung größtmöglicher Regelungseffektivität kohärent in die Rechtsord-
nung einzubetten. Für alles Weitere wird auf die einschlägige Fachkommentarlite-
ratur verwiesen. Das Datennutzungsrecht ist mittlerweile im Windschatten promi-
nenterer Gesetze zu einer informationsrechtlichen Metaordnung herangewachsen
und bildet den Fugenkitt zwischen verschiedenen Rechtsgebieten. Das macht das
DNG auf den ersten Blick schwer zugänglich. Daher ist mir besonders daran
gelegen, ökonomische und technische Hintergründe zu erläutern, die zahlreichen
rechtlichen Querbezüge zu beleuchten und sich durchaus kritisch mit der Gesetz-
gebung und -anwendung auseinanderzusetzen. Dabei folge ich einem übergreifen-
den Verständnis des Datennutzungsrechts als wettbewerbs- und innovationsbezo-
genes Infrastrukturrecht, was ich an anderer Stelle ausgearbeitet habe (Richter,
Information als Infrastruktur, Mohr Siebeck, 2021).

Ich hoffe, dass der Kommentar viele hilfreiche Antworten bereithält und
weiterhin der Rechtsanwendung, Gesetzgebung und Forschung neue Impulse
und Denkanstöße geben kann. Herzlich danken möchte ich für die Hilfe bei
der Manuskriptvorbereitung Anna-Maria Murr, Sofian Djebbari und Doğukan
Karakaya. Ebenso gilt mein großer Dank Wolf Buchholz und Irma Klünker für
den fachlichen Austausch zu Daten von Unternehmen des Daseinsvorsorge
bzw. zu Forschungsdaten. Für das geduldige Lektorat danke ich Wolfgang Lent
vom Verlag C.H.Beck. Über Kommentare, Kritik und Anregungen (heiko.
richter@ip.mpg.de) freue ich mich.

München im Februar 2023 Heiko Richter

V
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Vorwort zur ersten Auflage

Informationsweiterverwendung, hier verstanden als die Nutzung von Informa-
tionen der öffentlichen Hand, prägt unseren Lebensalltag. Der Kommentar richtet
sich daher an jedermann. Er vermittelt konkretes Detailwissen ebenso wie er
größere Zusammenhänge illustriert, um dadurch Interesse am Thema zu wecken.
Hierfür sind dem Rechtsanwender Lösungsmöglichkeiten dargeboten, dem Wis-
senschaftler Argumente zur Fortführung des informationsrechtlichen Diskurses
geliefert, und dem Rechtsetzer neuralgische Punkte für die Rechtsfortentwick-
lung benannt.

Das Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) offenbart sich als Tummel-
platz verschiedener Rechtsgebiete (Informationsfreiheits-, Urheber-, Daten-
schutz-, Verwaltungs-, Vergabe-, Vertrags- und Kartellrecht). Außerdem erfordert
seine europa- und wirtschaftsrechtliche Prägung ein funktionales Normdenken
und verzahnt die Rechtsanwendung mit der ökonomischen Würdigung. Doch
erscheinen Regelungsgehalt und systematische Einordnung des IWG nach dessen
Lektüre nicht ohne Weiteres greifbar. So mag sich erklären, dass es dem bereits
im Jahr 2006 in Kraft getretenen und 2015 grundlegend geänderten Gesetz nach
wie vor an Bekanntheit und Aufarbeitung mangelt. Das erstaunt angesichts seiner
beachtlichen Kraft für die Gestaltung der Informationswirtschaft. Das IWG fördert
auch die proaktive, uneingeschränkte Bereitstellung von Verwaltungsdaten (Open
Government Data). Diese wurde mittlerweile für bestimmte Daten der unmittel-
baren Bundesverwaltung in § 12a des E-Government-Gesetzes als verpflichtend
verankert. Aufgrund der thematischen und rechtlichen Überschneidungen mit
dem IWG durchleuchtet die Kommentierung auch diese Regelung systematisch.

Mein aufrichtiger Dank gilt Michael W. Müller, Laura Philipp, Viola Pless und
Gunnar Törber. Darüber hinaus danke ich Herrn Dr. Lent vom Verlag C.H.Beck
für das Lektorat. Jederzeit willkommen sind Kommentare, Kritik und Anregungen
(heiko.richter@ip.mpg.de).

München im Juni 2017 Heiko Richter
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